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Das Karlsruher Gericht entschied am 30. Juli 2008,
dass die Passivrauchschutzgesetze von Baden-
Würt temberg [1] und Berlin [2] verfassungswidrig
seien. Es gab Klägern Recht, die beanstandeten,
dass sie seit der Einführung der Rauchverbote Be-
einträchtigungen einzustecken hätten, da ihre Be-
triebe dadurch unverhältnismässig stark betrof-
fen würden. Dieses Urteil wurde als Sieg der Frei-
heitsrechte über die in europäischen Ländern
eingeführten Rauchverbote dargestellt. Die Ana-
lyse des Urteils führt zu einem anderen Schluss.

Ausgangslage
Zwei Kläger waren Inhaber einer Berliner Eck-
kneipe und eines ähnlichen Betriebs in Baden-
Württemberg, die vor allem Getränke anbieten
und primär Quartierbewohner aus der Umgebung
als Kunden haben. Die neuen Ländergesetze 

sehen vor, dass alle Gasträume grundsätzlich
rauchfrei sind; der Inhaber darf aber Raucher -
räume einrichten, in denen keine Speisen ange-
boten werden. Die Kleinbetriebe, so die Argumen -
tation der Kläger, würden nun benachteiligt, da
ihre rauchenden Kunden in grössere Betriebe ab-
wanderten, die solche Raucherräume einrichten
könnten, was für sie selbst unmöglich sei. Dies
beeinträchtige die freie Berufsausübung.

Dritter Kläger war der Inhaber einer Dis -
kothek: Er wehrte sich dagegen, dass ihm das 
Baden-Württembergische Gesetz einen Raucher-
raum verweigere, obwohl die Einrichtung solcher
Räume für Gaststätten erlaubt sei. Sein Betrieb
werde nicht gleichbehandelt wie Tanzflächen
von Festzelten, die vom Rauchverbot ausgenom-
men seien.

Das Urteil
Das Gericht stellte fest, dass der Grundsatz, wo-
nach alle vor dem Gesetz gleich seien, in beiden
Fällen nicht respektiert werde. Dennoch erklär-

ten die Richter die Gesetze nicht für ungültig,
sondern setzten den Ländern eine Frist für die not-
wendigen Revisionen. Bis zu deren Realisierung
werden vorläufige Regelungen eingeführt: Eck-
kneipen dürfen sich als Raucherlokal deklarieren,
falls keine Speisen angeboten werden und das
Lokal gut sichtbar seine angehenden Kunden auf
die Passivrauchgefährdung aufmerksam macht.
Dem Inhaber der Diskothek wird ein Raucher-
raum zugestanden; dieser darf weder eine Tanz-
fläche aufweisen, noch dürfen darin Speisen an-
geboten werden.

Die Urteilsbegründung
Das Gericht hält fest, dass der Gesundheitsschutz
von Bevölkerung und Angestellten höheres
Rechts gut sei als Beschränkungen der Betriebs -
inhaber. Dies entspricht der Verfassung, die mit
der von Deutschland ratifizierten internatio -
nalen Tabakrahmenkonvention der WHO kon-
form ist. Die Richter zitieren die Übereinstim-
mung der wissenschaftlichen Daten, was ihnen
erlaubt, Prof. Scherrers [3] Expertenmeinung zu
ignorieren. Der Münchner Pharmakologe/Toxi-
kologe hatte geltend gemacht, Gesundheitsge-
fahren durch Passivrauchbelastung seien relativ
gering und teilweise nicht nachweisbar, weshalb
eine Nullexpo sition weder praktikabel noch not-
wendig sei.

Das Rauchverbot in Gaststätten zugunsten der
Nichtraucher ist gemäss richterlicher Begründung
keine unverhältnismässige Freiheitseinschrän-
kung für Raucher «zumal (diese) die Gaststätte
zeitweilig verlassen können». Das Verbot ist taug-
lich und erforderlich, da keine andere Massnahme
gleich wirksam ist. Nicht die Regel behandelt die
Betriebe ungleich, sondern die Ausnahmen. In
ihren Vorschlägen weisen die Richter darauf hin,
dass eine strikte Regelung vom Standpunkt der
Verfassung nicht zu beanstanden sei.

Bedeutung für die Schweiz?
Diese Begründungen entsprechen denen des Bun-
 desgerichtes [4], das die Genfer Volksinitiative
(die keinen Raucherraum vorsah) als verfassungs -
konform beurteilte. Dabei hat es sich ebenfalls
auf die wissenschaftliche Datenlage und die 
Tabak rahmenkonvention der WHO abgestützt.
Da die Kläger von beschränkten Freiheitsrechten
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ausgingen, äusserte es sich auch bei dieser Ab -
wägung zugunsten der öffentlichen Gesundheit
[5]. Zusammenfassend dürfte man also erwarten,
dass auch die Schweiz schliesslich ein Bundes -
gesetz in Kraft setzen wird, in dem nicht die Aus-
nahmen die Anwendung des Gesetzes verunmög -
lichen [6, 7]. Lex brevis esto: Kurz soll das Gesetz
sein. Und das Recht auf rauchfreie Luft für jeder-
mann ausdrücken.
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